
Anlage 3 

(zu § 4 Absatz 1 Nummer 10 Satz 11) 

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für Hilfsmittel 

Für die Angemessenheit der Aufwendungen für die Anschaffung von Hilfsmitteln gelten die 

nachfolgenden Regelungen: 

1. Blutdruckmessgerät 

Als beihilfefähiger Höchstbetrag wird ein Betrag von 80 Euro festgesetzt. 

2. Hörgerät 

Als beihilfefähiger Höchstbetrag (je Ohr) wird ein Betrag von 1.400 Euro festgesetzt. 

Mit diesem Betrag sind sämtliche Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten einer medizinisch 

notwendigen Fernbedienung abgegolten. Die Mindesttragedauer beträgt fünf Jahre. 

3. Perücke 

Aufwendungen für ärztlich verordnete Perücken sind bis zu einem Höchstbetrag von 800 Eu-

ro beihilfefähig, wenn ein krankhafter entstellender Haarausfall (z.B. Alopecia areata), eine 

erhebliche Verunstaltung (z.B. infolge Schädelverletzung), oder ein totaler oder weitgehender 

Haarausfall (z.B. auf Grund einer Chemotherapie) vorliegt. Aufwendungen für eine Zweitpe-

rücke sind nur beihilfefähig, wenn die Tragedauer laut ärztlichem Attest den Zeitraum von 

zwölf Monaten überschreiten wird. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung einer Perücke sind 

beihilfefähig, wenn seit der vorangegangenen Beschaffung mindestens zwölf Monate, bei der 

gleichzeitigen Nutzung von zwei Perücken mindestens 24 Monate vergangen sind. Dies gilt 

nicht bei Kindern, deren Kopfform sich verändert hat. 

4. Therapiedreirad, Therapietandem, Handy-Bike und Roll-Fiets 

Bei der Anschaffung der o.g. Hilfsmittel ist der Beihilfenberechung der Grundpreis der je-

weils einfachsten Ausführung des Hilfsmittels zu Grunde zu legen. Von dem Grundpreis ist 

als Selbstbehalt für die häusliche Ersparnis (Anschaffung eines normalen Fahrrades) für einen 

Erwachsenen ein Betrag von 500 Euro und für ein Kind (bis 16 Jahre) von 250 Euro in Abzug 

zu bringen. Auf Grund der jeweiligen Körperbehinderung notwendige Zusatzkosten für Son-

derausstattungen sind dem Grundpreis hinzuzurechnen. 

5. Blutzuckerteststreifen (Glucose-Teststreifen) 

Als beihilfefähiger Höchstbetrag je Teststreifen wird ein Betrag von 0,70 Euro festgesetzt. 


